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  Die Wahlleitung 
 

  
Fachhochschule Gelsenkirchen D-45877 Gelsenkirchen  Neidenburger Str. 43 
 

 
 
 

   

 
 

Gelsenkirchen, 01.02.2012 

 
Nachfrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahlen zur Besetzung der 
Gleichstellungskommission 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endete mit dem 31. Januar 2012  
(„2-Wochen-Frist“). 
Für die Wahlen zu den nachfolgend aufgeführten Gruppen wurden innerhalb dieser Frist 
entweder keine Wahlvorschläge oder in nicht ausreichender Zahl Wahlvorschläge eingereicht. 
Gemäß § 16 Absatz 2 der Wahlordnung der Fachhochschule Gelsenkirchen ist in diesen 
Fällen eine Nachfrist von fünf Werktagen einzuräumen. Ich bitte daher um Einreichung 
entsprechender Wahlvorschläge bis 
 
spätestens zum 07. Februar 2012: 
 

 Gruppe der Professorinnen 
 Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen 
 Gruppe der akademischen Mitarbeiter 
 Gruppe der weiteren Mitarbeiter 
 Gruppe der weiblichen Studierenden 
 Gruppe der männlichen Studierenden 

Mitglieder 
der Fachhochschule Gelsenkirchen 
in den Dienstgebäuden 
 
- Hochschulstandort in Gelsenkirchen (Neidenburger Str. 43) 
- Hochschulstandort in Bocholt (Münsterstr. 265 in Bocholt) 
- Hochschulstandort in Recklinghausen (August-Schmidt- 
  Ring 10 in Recklinghausen) 
- Studienort Ahaus (Parallelstr. 38 in Ahaus) 
- Institut Arbeit und Technik (Munscheidtstr. 14 in 
  Gelsenkirchen) 
- Institut für Innovationsforschung und Innovations- 
   management (Buscheyplatz 13 in Bochum) 
 

Ihr Zeichen  
Ihr Schreiben vom  

 

Mein Zeichen Dez. II 
Auskunft erteilt Herr Sudholt 
e-mail-Adresse Joerg.sudholt@fh-gelsenkirchen.de 

Telefon 0209/ 9596-505 
Telefax 0209/ 9596-437 
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Sollte innerhalb der Nachfrist kein gültiger Wahlvorschlag für die Gruppe der Professorinnen 
eingehen, wird die Wahl gemäß § 16 Absatz 3 i.V.m. § 4 Absatz 3 Wahlordnung für dieses 
Gremium ausgesetzt. Über das weitere Verfahren entscheidet das Präsidium. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
gez. Jörg Sudholt 
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